
Voraussetzungen und Anforderungen     SFCL.320 FI(S) 

Mindestens das 18. Lebensjahr vollendet 

100 Flugstunden und 200 Starts als PIC auf Segelflugzeuge 
 

Ausbildungslehrgang für Lehrberechtigte nach SFCL.330 (2) 

  12 Monate vor Beginn eine Vorabbeurteilung bei ATO /DTO 

  25 h Lehrer und Lernen (Theorie) 

  30 h Theorieunterricht und Fortschrittsprüfungen 

  mit Fluglehrer  
für Segelflugzeuge mind. 6 Flugstunden, davon max. 3 auf TMG 
für TMG mind. 6 Flugstunden 

Kompetenzbeurteilung nach SFCL.345 

 theoretische und praktische Prüfung durch FE(S) nach SFCL.415(c) 

 erstmalige Beurteilung der Kompetenz FI(S) nur auf Segelflugzeugen 

Eingeschränkte Rechte FI(S) nach SFCL.350 FI(S): 

 Flugunterricht nur unter Aufsicht eines (uneingeschränkten) FI(S), 
für  diesen Zweck von der ATO oder DTO benannt. 

 Keine Erteilung von Rechten oder Erweiterungen für einen SPL 

 keine Erteilung von Alleinflugaufträgen 

 Aufhebung nach min. 15h Flugunterricht oder min. 50 Starts, wobei  
alle Phasen eines Segelflugs abgedeckt sein müssen. 5h und 15 Start 
davon können auf TMG absolviert werden. 

 
 
Anforderungen an die fortlaufende Flugerfahrung    SFCL.360 FI(S) 
 
Am Tag einer geplanten Ausübung in den vorangegangen 3 Jahre  
Flugunterricht:  

mit mindesten 30 Flugstunden oder 

60 Starts (launches & take-offs) und Landungen 

Eine Auffrischungsschulung für Lehrberechtigte die von einer ATO oder 
DTO oder der FAA durchgeführt werden 

INFOKARTE zu Ausbildung und Erfahrung  
gem. SFCL für SPL FI(S) (Lehrberechtigung) 

Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten. © ÖAeC / FAA Mai 2020 
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